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An das 

Bundesministerium für 
Justiz 

Bille in der Antwort die 
Geschäflszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Museumstraße 7 
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Betreff: Entwurf eines Kartellgesetzes 1986; 

Stellungnahme 

Zu Zahl 9100/65-1 4/85 vom 15. Oktober 1985 

./!;) -
:;t? .. M<-« '-~ 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes über Kartelle 

und andere Wettbewerbs beschränkungen (Kartellgesetz 1986 -

KartG 1986) wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

1. Allgemeines 

Zur Begründung der Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur 

Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Ge­

setzes wird auf die Erläuterungen zur Regierungsvorlage des 

geltenden Kartellgesetzes (473 BlgNR 13. GP. S. 25 f.) 

ver~iesen. Demnach leitet der Bund seine Kompetenz haupt­

sächlich von den Kompetenztatbeständen "Zivilrechtswesen 

einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesen" 

(Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG) und "Angelegenheiten des Ge­

werbes und der Industrie (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG) ab. 

. / . 
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Wie im geltenden Kartellgesetz (§ 5 Abs. 1 Z. 1) sind auch 

im Entwurf Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich mit 

Rücksicht auf die Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständig­

keit der Länder vorgesehen (§ 4). Wenn demnach auch durch 

den vorliegenden Gesetzentwurf Länderkompetenzen formell 

nicht beeinträchtigt werden, so werden doch Länderinter­

essen be~ührt. In den Erläuterungen (S. 1 f.) werden als 

wesentliche Änderungen gegenüber dem geltenden Kartellge­

setz etwa die Neuregelung der Genehmigungsdauer, die Um­

schreibung der marktbeherrschenden Stellung eines Unter­

nehmers auch nach qualitativen Rriterien und die Er­

weiterung des Antragsrechtes angeführt. Das im Entwurf 

vorliegende Gesetz sieht zum Unterschied vom geltenden 

Recht aber auch vor, daß für Genossenschaftsverträge, an 

denen Genossenschaften beteiligt sind, die kartellrecht­

lichen Vorschriften gelten sollen (§ 16 Z. 1). 

Wenn der Entwurf in dieser Fassung zum Gesetz erhoben wird, 

hätte dies für die landwirtschaftlichen Genossenschaften -

etwa nach dem System Raiffeisen - eine wesentliche Änderung 

der Wettbewerbssituation zur Folge. Im landwirtschaftlichen 

Genossenschaftswesen sind gegenseitige vertragliche Bin­

dungen häufig. 

Über die geplante Einbeziehung von Genossenschaftsver­

trägen, an denen Genossenschaften beteiligt sind, in den 

Geltungsbereich des Kartellgesetzes bestehen bei den 

Sozialpartnern Wirtschaft und Landwirtschaft unterschied­

liche Auffassungen. Allerdings werden weitere Verhandlungen 

geführt und es scheint ein Kompromiß in Aussicht zu stehen. 

Es ist zu hoffen, daß die Sozialpartner Wirtschaft und 

Landwirtschaft eine einvernehmliche Lösung in dieser Frage 

herbeiführen können. Dies umsomehr, als, wie aus den 

Erläuterungen zu entnehmen ist (5. 1), die Initiative für 
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ein neues Kartellrecht von den Sozialpartnern ausging. 

Dem Streben der Wirtschaft nach Gewährleistung eines 

lauteren Leistungswettbewerbes wird Verständnis entgegen­

gebracht. Einer völligen Änderung des derzeitigen land­

wirtschaftlichen Genossenschaftssystems könnte aber nicht 

zugestimmt werden. Der geschichtliche Hintergrund des 

landwirtschaftlichen Genossenschaftswesem liegt doch in 

der gegenseitigen Hilfeleistung zum Schutz landwirtschaft­

licher Existenzen. Mögen die Ideale nicht immer verwirk­

lichbar gewesen sein, so liegt ihnen doch das Subsidiari­

tätsprinzip zugrunde. Der Staat muß ein Interesse an einem 

System haben, das ihn nicht immer unmittelbar in Anspruch 

nimmt. Dabei wird nicht übersehen, daß jedes System immer 

wieder neu zu überdenken ist und an geänderte Gegebenheiten 

und Erfordernisse angepaßt werden muß. So hat etwa der 

Gewerbegesetzgeber schon eine Unterscheidung getroffen 

zwischen land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften, 

die im wesentlichen der Förderung des Erwerbs oder der 

~lirtschaft ihrer Mitglieder dienen, und jenen Genossen­

schaften, die sich nach Erscheinungsbild und Betriebsform 

gewerblichen Betrieben angenähert haben. Letztere wurden 

daher der Gewerbeordnung unterstellt (vgl. § 2 Abs. 1 Z. 4 

GewO 1973). 

2. Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu § 33: 

Wie auch in den Erläuterungen (S. 29) hervorgehoben wird, 

stellt der Entwurf darauf ab, daß die Bestimmungen über 

marktbeherrschende Unternehmen für Anbieter und Nachfrager 

gleichermaßen gelten. Nicht eingegangen wird auf die 
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Problematik, wann und in welchem Ausmaß der Staat als 

Unternehmer (vgl. zum Begriff wirtschaftliche Unter­

nehmenstätigkeiten der öffentlichen Hand Adamovich/ ., 
Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht-, S. 194 ff.) unter 

die Vorschriften des Kartellgesetzes fällt. Bestimmte 

Tätigkeiten von Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

werden nach § 2 Abs. 3 und 4 des Umsa~zsteuergesetzes 

1972-als unternehmer ische Tätigkeiten angesehen. Der 

öffentlichen Hand kommt gerade als Nachfrager eine be­

deutende Stellung zu (Bundesbahnen, Bundesheer, Bundesge­

bäude usw.). Weiters ist zu bedenken, daß bei der Anwen­

dung des Kartellgesetzes sich die Mißbrauchsaufsicht 

(§ 34) auch auf öffentli;he Unternehmungen erstrecken 

würde. Jeder unmittelbar betroffene Unternehmer wäre nach 

dem vorliegenden Entwurf antragslegitimiert (§ 36). Aus 

diesen Überlegungen müßt~ der Entwurf hin~ichtlich seiner 

Geltung für öffentliche 1nternehmen überprüft werden und 

zumindest in den ErläuteTungen diesbezüglich eine Klar­

stellung getroffen werde~. 

Zu § 109: 

Nach Abs. 2 hat der pari~ätische Ausschuß im Auftrag des 

Bundesministers für Justiz Gutachten über die Wettbe­

werbslage in einzelnen Wirtschaftszweigen zu erstatten. 

Er kann solche Gutachten auch von sich aus erstatten. 

Damit werden dem paritätischen Ausschuß auch Aufgaben 

außerhalb eines Kartellverfahrens übertragen. Die von 

Peter Raits (Anmerkungen zum Entwurf Kartellgesetz 1986, 

RdW 1986/1 S. 8 ff.) vorgebrachten Bedenken im Zusammen­

hang mit dem Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

sind nicht von der Hand zu weisen. Die Bedeutung eines 

• 
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Gutachtens für die Überprüfung der Wettbewerbsverhältni'sse 

wird nicht in Frage gestellt. Es sollte aber nur eine all­

gemeine Grundlage für rechtspolitische Überlegungen bilden 

oder Indiz für die Einleitung eines Verfahrens sein. Kon­

krete Daten sollten aber nicht preisgegeben werden. Insofern 

ist § 115 Abs. 4 zu weit gefaßt. 

~u §§ 124 und 125: 

Die Voraussetzungen für die Erlassung einer Verordnung 

nach § 124 Abs. 1 erster Satz sind (wie nach § 100 des 

geltenden Kartellgesetzes) nicht leicht feststellbar. Auch 

die Voraussetzungen für die Verlängerung der Geltungsdauer 

einer Verordnung nach Abs. 2 sind sehr unbestimmt, weil 

die Marktsituation nicht abgeschätzt werden kann. 

Der vorliegende Entwurf berücksichtigt nicht die immer 

häufiger zu beobachtenden "Going-Preise", also Verbraucli'er­

preisvorgaben in den Medien nach der Vorgangsweise z.B. 

"schon gesehen um S 3.790,--". Dem Konsumenten wird hier 

I:in bestimmtes Ergebnis einer Marktbeobachtung vorge­

spiegelt. In Wahrheit handelt es sich jedoch um Preisvor­

gaben für den (nicht selbst kalkulierenden) Einzelhandel. 

'lenn dieser signalisierte Mindestpreis unterschritten wird, 

treten häufig kartellartige Effekte auf. Es wird dadurch 

die Nettopreisverordnung völlig umgangen. Deren Wesen 

besteht nämlich in der Unzulässigkeit der Preisvorgabe 

durch den Erzeuger oder durch den Großhandel an den Ein­

zelhandel. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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A!:lsch::-ift.lich 

A~ alle Ämt.er der Landesre~ierungen 

gesondert. an die Verbi~dungsstelle de::- Bu~deslände::­
beim Amt. der Niederöst.e::-r. La~desregieru~g, Wien 

an cas Bundeskan:leramt.-Ver:assungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nat.ionalrates. Wien, 25 Ausfertigungen - ' 

an alle Nat.ional- und ~uncesrät.e in Tirol 

zu::- ge:l. Kennt.nisnahme. 

Dr. G s t r e ~ n 

Landesamtsdirektor 

F01$i) 
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